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SCHWERPUNKT

Die Kontrollinstanz Trédgerschaft im Dilemma zwischen Nichtwissen, Verflechtung und Zeitmangel

Wo das Milizsystem
an die eigenen Grenzen stosst

Verschiedene Skandale in Heimen
zeigen, dass die Rolle von Vor-
standen unterschatzt wird.

Dabei ist eine gute Tragerschaft
ebenso wichtig wie eine kompe-
tente Heimleitung: Versagen die
Vorstiande beim Krisenmanage-
ment, droht ein dffentlicher
Skandal.

Die Schlige im Berner Knabenheim
Auf der Grube, die sexuellen Ubergriffe
des ehemaligen Heimleiters auf dem St.

Gallischen Mogelsberg oder die aus

dem Ruder gelaufenen Finanzen im

Aargauischen Haus Mutter und Kind

haben die Offentlichkeit aufgeschreckt.

Schockiert hat nicht nur die Tatsache,
dass solche Vorfille iiberhaupt gesche-

hen konnten. Mindestens ebenso gra-

vierend ist, dass in allen Fillen die Kon-

trollinstanz Tragerschaft versagt hat.
Wo mutiges Eingreifen gefordert ware,
waren die Vorstande und Stiftungsrate
entweder zu stark mit der Heimleitung
verbandelt. Oder sie hatten keine
Ahnung, welche Missstande in ihren

Institutionen herrschten.

Kontrolle muss
gelernt sein, nicht
nur in der Pflege,
sondern auch in
den Heimvor-
standen.

Fachkenntnisse gefordert

Das wirft Fragen auf: Sind die ehren-
amtlichen Tragerschaften unzurei-
chend darauf vorbereitet, mit kriti-

schen Situationen umzugehen?

«In vielen Heimen ist es fir die
Vorstande schwierig, sich in Verdachts-
fillen durchzusetzen, weil die schrift-
lichen Grundlagen dafiir fehlen»,
beobachtet Anja Bremi. Sie ist Prasi-
dentin der Unabhéngigen Beschwerde-
stelle fiir das Alter in Ziirich.

In verschiedenen Missbrauchsfillen
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hat sie bereits mit Heim-Tragerschaf-
ten zusammengearbeitet. Aufgrund
ihrer Erfahrungen pladiert sie heute
dafiir, ein Laiengremium mit minde-
stens zwei Fachpersonen zu ergénzen.
«Wenn etwas nicht stimmt — beispiels-
weise die Heimleitung zu wenig
kompetent ist — dann sind Fachkennt-
nisse gefordert. Laien haben zu wenig
Ahnung von Qualitatskontrollen, von
Betreuungsproblemen oder der
Struktur von Heimen», ist sie tiber-

zeugt.

«Laien in Institutionsvorstinden sind
richtig und wichtig»; verteidigt Hans
Schwarz, Geschiftsstelleneiter des
Berner Heimverbandes, den Miliz-
grundsatz. Entscheidend fiir eine gute
Aufgabenerfiillung sei nebst solider
Sach- und Sozialkompetenz, wie viel
Einblick die Heimleitungen ihren
Kontrollgremien gewahrten. Auch
heikle Themen im Umgang mit Gewalt
oder Sexualitdt sollten gegentiber der
Tragerschaft nicht verschwiegen
werden, verlangt er. Ebenso erwartet
Schwarz von den Tragerschaften, ihre
Augen nicht vor Unangenehmem zu
verschliessen. Wissend dass sie sich in
einem dynamischen Prozess befinden,
gilt es laut Schwarz, die Gratwande-
rung zwischen Aufsichtsfunktion und
Einmischung ins operative Geschaft
mit einer klaren Aufgabenabgrenzung

beider Seiten zu meistern.

Risse in der Aufsichtsfunktion
Dass eine solche Zusammenarbeit
zwischen Tragerschaft und Institu-
tionsleitung manchmal nicht zustande
kommt hat einen banalen Grund.

Der ehrenamtliche Stiftungsrat kommt
meist nur ein paarmal jahrlich zusam-
men. Stellen die Fachleute aus der
Heimleitung dem Kontrollgremium
dann neue Konzepte vor, so sind diese
bereits vollends ausgereift. Die Laien
haben keine Moglichkeit mehr, am
Entwicklungsprozess teilzunehmen,

Bedenken zu dussern und sich in die
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Ausbildung fiir Aufsichtskommissionen

Der Heimverband Bern hat auf die Vorkommnisse im Knabenheim Auf der
Grube unter anderem mit einem neuen Ausbildungsangebot reagiert.
Ab Juni findet im Kanton Bern ein bis zweimal im Jahr ein Grundkurs fiir
neu gewahlte Mitglieder von Institutionstragerschaften statt. Der Kurs
gliedert sich gemass dem Projektverantwortlichen Peter Saurer in vier je
vierstiindige Unterrichtsmodule. Im ersten Teil werden den Kommis-
sionsmitgliedern die Aufgaben und Methoden von Tragerschaften, Be-
hérden und Institutionen vermittelt. Der zweite Teil behandelt auf kon-
zeptioneller Ebene die Arbeit innerhalb von Institutionen. Im dritten Teil
lernen die Kursteilnehmenden, in welcher Weise Institutionen, Vor-
stande, Behorden und Beratungsstellen miteinander vernetzt sind. Der
Kurs schliesst mit einem Block tiber das juristische Grundlagenwissen fiir
Vorstandsmitglieder. Im Anschluss an den Grundkurs sind zwei Weiter-
bildungskurse geplant, die erstmals im Oktober und November starten
werden. Der eine Kurs behandelt die Optimierung der Zusammenarbeit
zwischen Heimleitungen und Tragerschaften. Im zweiten Kurs wird den

Materie einzuarbeiten. Mogliche Fall-
stricke bleiben unerkannt. Es zeigen
sich erste Risse in der Aufsichtsfunk-

tion.

Fiir Schwarz ist deshalb klar, dass die
Heime in Zukunft noch mehr in die
Weiterbildung ihrer Tragerschaften
investieren mussen. «Es ist nicht nur
fachliches Wissen gefordert, sondern
auch Kenntnisse iiber mogliche
Verhaltensstrategien. Die Vorstands-
mitglieder miissen wissen, wann sie
mit wem kommunizieren kénnen»,
sagt er. In erster Linie sind dabei auch
schriftliche Grundlagen tiber die
Aufgaben- und Kompetenzverteilung

gefordert.

«Was ist meine Aufgabhe?»
«Gesunder Menschenverstand und der
Wille, sich in einen neues Feld einzu-
arbeiten sind die wichtigsten Eigen-
schaften fiir Mitglieder einer Trager-
schaft», findet Hans Ulrich Schmid.

Der Unternehmensberater hat inner-

Vorstandsmitgliedern Krisenmanagement vermittelt. (eri)

halb der Tertianumgruppe bereits
Dutzende Ausbildungskurse fur
Aufsichtskommissionen von Heimen
geleitet. In zwei Tagen, meist am
Wochenende, versucht er den bunt
zusammengewiirfelten Tragerschaften
jeweils die wichtigsten Grundlagen fiir

ihre Aufgabe zu vermitteln.

«Die hdufigste Frage, die man mir in
den Seminaren stellt ist: Was ist
tiberhaupt meine Aufgabe in diesem
Gremium?», erzahlt er. Viele seiner
Kursteilnehmenden seien zufallig in
den Vorstand gewihlt worden, haupt-
sdachlich als Folge von neu gewonne-
nen Amtern in der Kommunalpolitik.
Mit Sozialpddagogik oder Pflege hatten
sie davor haufig nie zu tun.

Grosse Spriinge kann Schmid mit den
Kursteilnehmenden nicht machen.
Doch glaubt er, dass fiir die Aufsichts-
aufgabe schon ein Minimum an
Strategiekenntnissen gentigen kann.
Wenn ein Kommissionsprasident
Sitzungen leiten konne und minde-

stens ein weiteres Vorstandsmitglied



betriebswirtschaftliche Kenntnisse
tiber die Unternehmensfiihrung be-
sitze, seien die wichtigsten Grundlagen
bereits vorhanden, meint er. Sind diese
Voraussetzungen erfullt, gilt es gemass
Schmid, die Aufgaben zwischen Fach-
verantwortung nach innen und politi-
scher Verantwortung nach aussen ab-
zugrenzen. Gerade in kleinen Ortschaf-
ten lassen sich dabei unfreiwillige
Seilschaften héufig nicht verhindern.
So kommt es beispielsweise schon mal
vor, dass der Metzger in der Aufsichts-
kommission sitzt und gleichzeitig der
Fleischlieferant der Institution ist. In
solchen Situationen rit Schmid den
Tragerschaften, die Verflechtung zu
thematisieren und im Voraus Hand-

lungsstrategien zu erarbeiten.

Konzepte und Strategien allein kénnen
Missstande nicht verhindern. Das
weiss auch Schmid. Am Augenschein
an der Front fiithren solche Instru-
mente nicht vorbei. Unabdingbare
Voraussetzung fiir ein Gelingen der
Kontrollaufgabe bleibe der regelmas-
sige Besuch von Vorstandsmitgliedern
im Heim. «Eine Institution ist wie ein
Garten. Wenn man nie hinausgeht,
sieht man das Unkraut nicht», sagt er.

Eine zeitaufwéndige Ausbildung
ist unrealisierbar

«Nur wenn die Betroffenen selbst
geeignete Moglichkeiten haben,
Ungerechtigkeiten zu thematisieren,
lassen sich diese wirkungsvoll bekamp-
fen», entgegnet Schwarz. Derzeit wird
im Kanton Bern deshalb tiber ver-
besserte Beschwerdemoglichkeiten in
Institutionen diskutiert. Im Gesprach

sind auch interne Ombudsstellen.

Reto Lareida von der St. Galler Sektion
CURAVIVA sieht hochstens einen
praventiven Effekt in solchen Mass-
nahmen. «Wenn bei einem sexuellen
Missbrauch der Tater mit dem Opfer
Stillschweigen vereinbart, niitzt eine

Ombudsstelle gar nichts», meint er. Als
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Leiter des Schulheimes Langhalde hat
er trotzdem eine interne Ombudsstelle
aufgebaut. Geleitet wird sie von der
Tragerschaftsprasidentin, einer
Juristin. Kinder, Eltern und Mitarbei-
tende konnen unentgeltlich deren

Dienste in Anspruch nehmen.

Lieber Fachleute

Mehr verspricht sich Lareida von
gutqualifizierten und auf ihre Aufgabe
vorbereiteten Tragerschaften. Zumin-
dest auf gesetzlicher Ebene hat der
Kanton St. Gallen hier die notigen
Voraussetzungen geschaffen. Als
Reaktion auf die Missbrauchsmeldun-
gen im Kinderheim Mogelsberg, hat
die St. Galler Regierung strengere
Auflagen fiir die Heimtragerschaften
erlassen. Die Aufsichtsfunktion von
Tragerschaften wurde schriftlich
verankert. Ebenso verlangt die revi-
dierte Verordnung iiber Kinder- und
Jugendheime Aussagen zur Qualitéts-

sicherung in den Institutionen.

Dennoch sieht Lareida Probleme bei
der Umsetzung: Biirokratische und
zeitaufwandige Aufsichtsfunktionen
seien problematisch, meint er. Zum
einen wiren ehrenamtliche Vorstande
kaum dazu bereit. Zum anderen stelle
sich ein Finanzierungsproblem. Bei
privatrechtlichen Institutionen, welche
an der Subventionsnabelschnur
hangen, miissten diese Leistungen zur
Zeit iiber neutrale Ertrage bezahlt
werden. Hier setzt Lareida denn auch
Fragezeichen, ob potentielle Gonner
mit dieser Art der Spendenverwen-

dung einverstanden sind.

«Statt Laien mit teuren
Investitionen zu fahigen internen
Verwaltungskommissions-
Aufsichtsmitgliedern auszubilden,
sollten besser Fachleute
in Kommissionen berufen
und auf die Problematik
sensibilisiert werden»,

lautet deshalb seine Losung.
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Nach Lareida ist es mehr als nur
wiinschenswert, dass verschiedene
Fachbereiche aus dem Institutionsall-
tag auch in Heimvorstidnden vertreten
sind. Arzte, Heilpadagogen, Sozialpa-
dagogen, Psychologen, Juristen und
Architekten kénnen seiner Meinung
nach ohne grossen Zeitaufwand
wirkungsvoll die Lage in Schulheimen
tiberblicken und wo nétig einschreiten.
«Wer lasst sich schon gerne von
Nichtfachleuten seinen Arbeitsplatz
beaufsichtigen? Mit Regeln alleine», so
ist Lareida iiberzeugt, «lasst sich kein
Missbrauch im affektiven Heimerzie-
hungsbereich verhindern. Viel lésst
sich aber praventiv tun durch die
Sensibilisierung und Eigeninitiative
von Fachleuten in der Tragerschaft und
durch ein Qualitaitsmanagement, das
die transparente Durchsetzung der
Anerkennung des Rechts jedes
Menschen auf kérperliche und
seelische Unversehrtheit zu seiner
obersten Aufgabe macht. Das ist
gemeinsame Aufgabe der operativen
und strategischen Fiihrung einer

Institution.»

Fazit:

Die ehrenamtlichen Trager-
schaften befinden sich in einem
standigen Spannungsfeld
zwischen Nichtwissen,
Verflechtung und Zeitmangel.
Indem einzelne Fachpersonen in
den Vorstand gewiéhlt werden,
die Aufgaben- und Kompetenzen-
verteilung klar geregelt wird
und vor allem die Heimleitungen
die Bedeutung ihrer Trager-
schaften anerkennen,
ist aber schon viel gewonnen.

Text: Elisabeth Rizzi
Foto: Kathrin Simonett ]



	Die Kontrollinstanz Trägerschaft im Dilemma zwischen Nichtwissen, Verflechtung und Zeitmangel : wo das Milizsystem an die eigenen Grenzen stösst

